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Auswirkungen eines Vermögensverzichts regeln 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, 
1. eine Lösung durchzusetzen oder vorzuschlagen, damit ein «Vermögensverzicht» bei der An-

spruchsberechtigung auf Ergänzungsleistungen nicht dazu führen kann, dass die Sozialhilfe an-
schliessend ausfinanzieren muss 

2. hierbei zu prüfen, ob die Verwandtenunterstützungspflicht bei jeglichem Vorbezug von Erbteilen 
im Kanton Bern strenger geregelt wird 

3. hierbei zu prüfen, ob eine Schenkung, ein Übertrag oder ein Kauf von Eigentum im Kanton Bern 
mindestens zu gültigen Verkehrswerten zu erfolgen hat, da diese Werte bei der Berechnung der 
Ergänzungsleistungen dem Vermögen auch bei einem Verzicht angerechnet werden 

Begründung: 
Sozialhilfemissbrauch beschränkt sich nicht bloss auf vielzitierte Umstände, dass z. B. Bezügerin-
nen und Bezüger eine Untervermietung nicht angeben, einen Verdienst durch eine Arbeitsstelle 
nicht korrekt ausweisen oder sich gegen eine Reintegration in das Erwerbsleben durch Nichtkoope-
ration stemmen. Sozialhilfemissbrauch oder zumindest eine Verletzung des Rechtsempfindens ge-
schieht aus Sicht der Einreichenden auch bei Vermögensverzicht von älteren Menschen, der die 
Sozialdienste im Kanton Bern immer wieder beschäftigt.  
Immer öfter kommt es vor, dass vermögende Menschen ihr Eigentum durch einen Übertrag, eine 
Schenkung oder einen Verkauf unter den Verkehrswerten an mögliche Erben oder Dritte verschrei-
ben lassen. Dieser sogenannte «Vermögensverzicht» hat Einfluss auf die Berechnung von Ergän-
zungsleistungen, sollten diese zur Finanzierung der laufenden Ausgaben (zum Beispiel bei einem 
Pflegeheimaufenthalt) auf Gesuch hinzugezogen werden müssen. Wenn eine Person auf Vermö-
genswerte verzichtet (Erbvorbezug, Schenkung, Verkauf zu einem Vorzugspreis usw.), so hat dies 
auf die Zusatzleistungsberechnung einen Einfluss. Dabei spielt es grundsätzlich keine Rolle, wie 
viele Jahre die Übertragung der Vermögenswerte zurückliegt. Wird ein Verzicht festgestellt, muss 
das Vermögen so angerechnet werden, wie wenn es noch vorhanden wäre. Allerdings wird eine 
Amortisation von jährlich 10 000 Franken zugestanden. 
Verschenkt somit eine Person ihr Haus, das einen Verkehrswert von 500 000 Franken hatte, zehn 
Jahre vor Einzug in ein Pflegeheim, so werden zur Vermögensberechnung der EL immer noch 
400 000 Franken an Vermögen angerechnet, das aber faktisch oder liquid nicht vorhanden ist. Um 
unter die Freibetragsgrenze für den EL-Bezug von 60 000 Franken Vermögen zu kommen, wären 
somit weitere 34 Jahre an Amortisation notwendig.  
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Wenn die Ergänzungsleistungen die Differenz von höheren Ausgaben zu Einnahmen wie AHV, 
Pensionskasse und Krankenkasse nicht übernehmen und diese Differenz auch nicht (freiwillig) von 
Verwandten übernommen wird, so kann die Sozialhilfe angerufen werden. Diese ist per Gesetz ver-
pflichtet, die wirtschaftliche Deckungslücke der Antragsstellerinnen und Antragsteller mittels Sozial-
hilfe zu entrichten.  
Die Sozialdienste klären hierbei die Verwandtenunterstützungspflicht gemäss ZGB ab: 
 Art. 328  1 Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigen-

der Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden. 
Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts lebt in günstigen Verhältnissen, wem aufgrund seiner 
Einkommens- und Vermögenssituation eine wohlhabende Lebensführung möglich ist. Massgeben-
de Bemessungsgrundlage ist das steuerbare Einkommen gemäss Bundessteuer zuzüglich Vermö-
gensverzehrs. Unterstützungspflichtig ist (bloss), wer ein steuerbares Einkommen inkl. Vermögens-
verzehrs von über 120 000 Franken pro Jahr (Verheiratete: 180 000 Franken) erzielt. Ein Vermö-
gensvorbezug oder eine (teilweise) Schenkung von Vermögenswerten unter den Verkehrswerten 
werden bei der Verwandtenunterstützungspflicht nicht sonderlich berücksichtigt. 
Somit kommt es heute vor, dass Rentnerinnen und Rentner durch die Sozialhilfe und damit durch 
die Allgemeinheit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanziell unterstützt werden, obschon 
Vermögen vorhanden ist oder zumindest vorhanden war. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Der Regierungsrat nimmt zu den einzelnen Ziffern der Motion wie folgt Stellung: 
Ziffer 1 
Die Berechnung eines Anspruchs auf Ergänzungsleistungen (EL) richtet sich nach dem Bundesge-
setz über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (ELG)1. Demnach wird bei den anerkannten 
Einnahmen das Vermögen insofern berücksichtigt, als ein Teil des Vermögens als Vermögensver-
zehr anzurechnen ist (Art. 11 Abs. 1 Bst. g ELG). Die Vermögensfreibetragsgrenze für den EL-
Bezug liegt bei alleinstehenden Personen bei 37 500 Franken und bei Ehepaaren bei 60 000 Fran-
ken. Gehört der EL-Bezügerin oder dem EL-Bezüger oder einer Person, die in die EL-Berechnung 
eingeschlossen ist, eine Liegenschaft, die mindestens von einer dieser Personen bewohnt wird, so 
ist nur der 112 500 Franken übersteigende Wert der Liegenschaft beim Vermögen zu berücksichti-
gen (Art. 11 Abs. 1 Bst. c ELG). Die Bewertung des Vermögens wird in Artikel 17 der Bundesver-
ordnung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (ELV)2 geregelt. Demnach ist das anre-
chenbare Vermögen nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steuer im 
Wohnsitzkanton zu bewerten (Art. 17 Abs. 1 ELV). Bei der entgeltlichen oder unentgeltlichen Ent-
äusserung eines Grundstückes ist der Verkehrswert für die Prüfung, ob ein Vermögensverzicht vor-
liegt, massgebend (Art. 17 Abs. 5 ELV). 
Das Bundesrecht legt in diesem Zusammenhang ebenfalls fest, dass und wie ein Vermögensver-
zicht bei der Berechnung des EL-Anspruchs berücksichtigt werden muss (Art. 11 Abs. 1 Bst. g 
ELG). Wie in der Motion dargelegt, wird der Vermögenswert, auf den verzichtet worden ist, jährlich 
um 10 000 Franken vermindert (Art. 17a ELV). Der verbleibende Teil wird, wie eingangs dargelegt, 
als hypothetisches Vermögen in die EL-Berechnung übernommen. Dies führt in Fällen, in denen auf 
ein Vermögen verzichtet worden ist, dazu, dass ein Vermögensverzehr als Einnahme berücksichtigt 
wird, welcher wegen des Verzichtes in der Realität nicht vorhanden ist. Durch diese Bestimmung 
wird sichergestellt, dass bezüglich des EL-Anspruchs eine Gleichbehandlung mit jenen Personen 
erfolgt, die nicht auf Vermögenswerte verzichtet haben. 
Diese bundesrechtlichen Bestimmungen sind für die Kantone verbindlich. Es besteht deshalb bei 
der EL hinsichtlich der Berücksichtigung eines Vermögensverzichts kein Spielraum für anderslau-
tende kantonale Bestimmungen. 
Ziffer 2  
Die Ziffer 2 der vorliegenden Motion liegt im abschliessenden Zuständigkeitsbereich des Regie-
rungsrates (Richtlinienmotion). Der Regierungsrat hat bei Richtlinienmotionen einen relativ grossen 
Spielraum hinsichtlich des Grades der Zielerreichung, der einzusetzenden Mittel und der weiteren 
Modalitäten bei der Erfüllung des Auftrages, und die Entscheidverantwortung bleibt beim Regie-
rungsrat. 
Die Verwandtenunterstützung betrifft nur Verwandte in auf- und absteigender Linie (Kinder-Eltern-
                                                
1 SR 831.30 
2 SR 831.301 
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Grosseltern; Art. 328 ZGB). Weiter entfernte Verwandte fallen nicht darunter. Weder unterstüt-
zungspflichtig noch -berechtigt sind Geschwister, Stiefeltern und Stiefkinder sowie verschwägerte 
Personen. Die Kantone sind nicht berechtigt, den Kreis der unterstützungspflichtigen Personen aus-
zudehnen (Bundesgerichtsurteil 1P.254/2002). 
Wie in der Motion erwähnt, sind nur diejenigen Verwandten unterstützungspflichtig, die in günstigen 
Verhältnissen leben. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts lebt in günstigen Verhältnis-
sen, wem aufgrund seiner Einkommens- und Vermögenssituation eine wohlhabende Lebensführung 
möglich ist. Eine solche liegt gemäss den SKOS-Richtlinien vor, wenn das steuerbare Einkommen 
gemäss Bundessteuer zuzüglich Vermögensverzehr über 120 000 Franken für Alleinstehende, 
180 000 Franken für Verheiratete und 20 000 Franken pro Kind liegt. Vom steuerbaren Vermögen 
ist ein Freibetrag (Alleinstehende 250 000 Franken, Verheiratete 500 000 Franken, pro Kind 40 000 
Franken) abzuziehen. Der verbleibende Betrag soll aufgrund der durchschnittlichen Lebenserwar-
tung umgerechnet (Jahresbetrag) und zum Einkommen gezählt werden. In der Sozialhilfe im Kanton 
Bern wird diese Berechnungsart angewendet. Der Regierungsrat erachtet die genannten Beträge 
allerdings als recht hoch. Sie sollen in Fällen des Vermögensverzichtes überprüft und herabgesetzt 
werden. Es ist in der Tat stossend, wenn Schenkungen, der Übertrag und der Kauf von Eigentum 
absichtlich unter dem Verkehrswert erfolgen, um schneller an öffentliche Gelder zu gelangen. 
Allerdings können Verwandtenbeiträge nicht mittels Beschluss der Sozialhilfebehörden von den 
Verwandten eingefordert werden. Im Streitfall hat das kostentragende Gemeinwesen (Art. 25 Bun-
desgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger; ZUG3) eine Zivilklage zu erhe-
ben, die sich auf Unterhaltsleistungen für die Zukunft und für höchstens ein Jahr vor Klageerhebung 
erstrecken kann (Art. 279 ZGB).  
Ziffer 3 
Eine Schenkung, ein Übertrag oder ein Kauf von Eigentum unter dem Verkehrswert erfolgt in der 
Regel vor dem Bezug von Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe. Eine Bestimmung, wonach im 
Kanton Bern kein Übertrag oder Kauf von Eigentum unter dem Verkehrswert erfolgen darf, müsste 
folglich für sämtliche Personen im Kanton Bern gelten. Dies würde gegen die Eigentumsfreiheit (Art. 
26 Bundesverfassung; BV4) verstossen und wäre somit verfassungswidrig. Zudem handelt es sich 
bei den Bestimmungen über die Schenkung, den Übertrag und den Kauf von Eigentum um Zivil-
recht. Im Bereich des Zivilrechts darf nur der Bund Bestimmungen aufstellen (Art. 122 BV). Die Kan-
tone dürfen nur in jenen Bereichen des Zivilrechts eigene Regelungen festlegen, in denen sie vom 
Bund ausdrücklich ermächtigt worden sind (Art. 5 ZGB). Im Bereich der Schenkungen, des Über-
trags oder des Kaufs von Eigentum hat der Bund den Kantonen keine Gesetzgebungskompetenz 
gegeben. Der Kanton Bern ist aus diesen Gründen nicht befugt vorzuschreiben, dass ein Übertrag 
oder ein Kauf von Eigentum nur zu mindestens dem Verkehrswert erfolgen darf. Ein Vermögens-
verzicht ist auf die in den Ziffern 1 und 2 beschriebene Weise zu berücksichtigen. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Punktweise beschlossen 
Ziffer 1: Ablehnung 
Ziffer 2: Annahme 
Ziffer 3: Ablehnung 
 
Präsident. Herr Müller hat Ziffer 3 seines Vorstosses vorgängig zurückgezogen. Es verbleiben die 
Ziffern 1 und 2. Der Regierungsrat lehnt Ziffer 1 ab und ist bereit, Ziffer 2 anzunehmen. Wir führen 
eine freie Debatte. 
 
Reto Müller, Langenthal (SP). «Jeglicher Missbrauch von Sozialhilfegeldern muss verfolgt und be-
straft werden», oder: «Missbrauch und ausufernde Sozialindustrie stoppen». Das kommt wohl eini-
gen hier im Saal bekannt vor. Das sind nicht Aussagen von mir, obwohl ich sie teilweise auch unter-
stützen könnte. Das sind Aussagen unserer grössten Partei, sie finden sich in ihrem Positionspapier 
von Juni 2015, «die Partei mit der aufgehenden Sonne» (Heiterkeit). Oder der untergehenden, ich 
weiss es nicht genau. Auch das Verschenken von Vermögen in Form von Geld oder Immobilien 
kann im Alter dazu führen, dass gemäss heutiger Regelung automatisch Sozialhilfegelder bezogen 
werden, obwohl Vermögen vorhanden ist oder zumindest vorhanden war. Warum? Bei der Berech-
nung der Ergänzungsleistungen wird auch verschenktes Vermögen mit einem Vermögensverzehr 
von jährlich 10 000 Franken angerechnet. Die EL bezahlt somit nicht, wenn zum Beispiel die Pfle-
                                                
3 SR 851.1 
4 SR 101 
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gekosten dereinst die Einkünfte und das real vorhandene Vermögen übersteigen. Die Verwandten-
unterstützungspflicht kommt nur bei direkt verwandtschaftlichen Fällen zum Zug, und wenn das 
steuerbare Einkommen gemäss Bundessteuer zuzüglich des Vermögensverzehrs über 120 000 
Franken für Alleinstehende oder über 180 000 Franken für Verheiratete liegt. Die gesetzliche Ver-
wandtenunterstützungspflicht greift somit fast nie. 
Das war jetzt eine sehr technokratische Erklärung zur Ausgangslage. Worum geht es eigentlich? In 
all den Fällen, in denen die EL nach Bundesrecht Vermögen anrechnet, die Lebenshaltungskosten 
jedoch höher sind als die Einnahmen und ein real vorhandenes Vermögen nicht mehr vorhanden 
ist, ist es heute automatisch an der Sozialhilfe, auszufinanzieren. Das ist störend und aus Sicht der 
Motionärin und der Motionäre ebenfalls sozialhilfemissbräuchlich. Zwar gesetzlich legitimiert, also 
das Gesetz sieht es so vor, aber teilweise ist die bereits heute vorhandene Schädigung, die sich 
aufgrund dieser Regelung ergibt, höher als zum Beispiel die viel zitierten Fälle des Sozialhilfemiss-
brauchs oder auch der Wuchervermieter. Deshalb fordern wir mit Ziffer 1 nach wie vor eine Lösung 
und bestreiten die Haltung des Regierungsrats. Wir wollen diesen Automatismus abschaffen. Es 
darf nicht sein, dass das verschenken von Vermögen den Zugang zu öffentlichen Geldern erleich-
tert oder beschleunigt, wie das heute der Fall ist. Das ist Gift für unsere Sozialversicherungen. Der 
Regierungsrat begründet in seiner Antwort zu Ziffer 1 nur, warum wir keinen Einfluss auf das Bun-
desrecht haben. Das war uns aber bereits klar, als wir die Motion schrieben; trotzdem vielen Dank. 
Aber wir wollen eine Veränderung auf kantonaler Stufe erreichen, sodass zumindest die Hürde für 
den Bezug von Sozialhilfegeldern, wenn das Vermögen vorher verschenkt worden ist, erhöht wird. 
Hier können wir Einfluss nehmen, auf die Vorgaben der EL dagegen haben wir keinen Einfluss. Wer 
in Voraussicht und teilweise auch mit Unterstützung von gütigen Notaren mittels Schenkungen das 
Vermögen an Verwandte hinüberschiebt und dadurch einen hohen Teil der Pflegekosten im Alter 
auf den Staat, beziehungsweise auf die Sozialhilfe abwälzt, hat aus unserer Sicht die Bedürftigkeit 
grob selbstverschuldet. Das Sozialhilfegesetz kennt mit Artikel 40 eigentlich eine Rückerstattungs-
klausel, was aber in diesen Fällen nicht funktioniert, weil die Klientel verstirbt. Also eigentlich wäre 
es vorhanden, aber hier funktioniert es nicht. Insofern erscheint es uns legitim, im Kanton Bern die 
faktische Staatsgarantie bei Schenkungen im Bereich der Altersvorsorge abzuschaffen und die 
Selbstverantwortung für die Altersvorsorge ganz bei den Bürgerinnen und Bürgern zu belassen. 
Dies auch im Sinne der bürgerlichen Mehrheit. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Stellungnahmen und 
schliesse vorerst meine Ausführungen. 
 
Präsident. Wünschen die Mitmotionäre das Wort? – Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir zu 
den Fraktionssprechen. Sie können sich anmelden, wenn Sie das Wort wünschen.  
 
Melanie Sarah Beutler-Hohenberger, Gwatt (EVP). Ich beginne bei Ziffer 2. Wie der Motionär 
vorhin ausführte, geht es im Grunde um etwas Stossendes, um etwas, das mich emotional aufregt. 
Denn wir alle hier im Saal wurden schon irgendwann einmal zur Kasse gebeten, um die Sozialhilfe 
von Leuten zu unterstützen, die eigentlich ihre Lieben fröhlich in grossen Häusern oder mit Schen-
kungen in Saus und Braus leben lassen, aber jetzt selber ihre Existenz nicht mehr sichern können. 
Ich sage es vielleicht etwas plakativ. Die Verwandtenunterstützungspflicht greift nicht quer durch die 
gesamte Verwandtschaft. Sie kommt nur zum Zug, wenn Eltern oder Grosseltern ihre Kinder oder 
Enkelkinder beschenkt oder Eigentum überschrieben haben und gegen Ende ihres Lebens ihre 
Existenz nicht mehr sichern können. Die EVP-Fraktion ist froh, dass der Regierungsrat sich bereit 
erklärt, die Beträge zu überprüfen und gegebenenfalls zu senken, damit die Verwandtenunterstüt-
zungspflicht eher erwirkt werden kann. 
Zu Ziffer 1: Die EVP-Fraktion versteht das Problem der verschiedenen Ebenen. Die Antwort des 
Regierungsrats ist klar: Der Kanton hat sich an das Bundesrecht zu halten. Das bestreiten wir nicht. 
Aber es wären Lösungen möglich, die man hier im Kanton anstreben könnte. Verschiedene Ge-
spräche mit Sozialdienstleitenden oder mit einer Gemeinderätin, die das Ressort Soziales leitet, 
zeigten, wie schwierig es oft ist, die Verwandtenunterstützungspflicht durchzusetzen. Der Regie-
rungsrat bestätigt das in seiner Antwort auf Seite 4. Sie kann nicht mittels Beschluss der Sozialhil-
febehörden eingefordert werden, vielmehr müsste eine Zivilklage eingereicht werden, und das ist 
sehr schwierig. Aus diesem Grund haben wir ja eben diese Idee von der Abschaffung dieses Auto-
matismus, der es erlaubt, Sozialhilfegelder zu bekommen. Es könnte hilfreich sein, wenn eine ver-
wandte Person mit ihrer Mutter oder der Grossmutter auf das Sozialamt gehen müsste und dort um 
Sozialhilfe nachfragen müsste. Sie müsste dann zugeben, diese Person brauche jetzt öffentliche 
Gelder und sie selber weigere sich, der Verwandtenunterstützungspflicht nachzukommen und damit 
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die Existenz ihrer Mutter oder Grossmutter zu sichern. Die moralische Hürde wäre so sehr hoch und 
es würden sich so mehr Menschen dazu bringen lassen, dieser Pflicht nachzukommen. Wenn die-
ser Automatismus einfach so existiert, ist es schwierig, diese Pflicht einzufordern. Wenn man genau 
weiss, entweder bezahlt die EL oder die Sozialhilfe und ich kann mich fein aus der Affäre ziehen, ist 
es viel einfacher. Deshalb begrüsst die EVP-Fraktion die Idee, bei diesem Automatismus anzuset-
zen und so eine Verbesserung der Situation herbeizuführen. Die Antwort des Regierungsrats ist in 
Bezug auf das, was hier im Kanton Bern möglich ist, nicht abschliessend. Unter Ziffer 1 würden wir 
sowohl ein Postulat wie auch eine Motion unterstützen. 
 
Hans-Rudolf Saxer, Gümligen (FDP). Das Anliegen dieser Motion ist grundsätzlich berechtigt. Wir 
alle sind uns hier im Saal einig: Es kann nicht darum gehen, Lösungen zu unterstützen, die es er-
möglichen, auf Teile seines Vermögens zu verzichten, um dann auf die öffentliche Hand abzustel-
len. Gemäss Antwort des Regierungsrats besteht aber auf kantonaler Ebene kein Handlungsspiel-
raum, um dieses Problem in Griff zu bekommen. Die Motionäre sagen zwar, es bestehe auf kanto-
naler Ebene durchaus ein Handlungsspielraum. Aber mich würde interessieren, was der Justizdirek-
tor zu dieser Aussage meint. Bestehen irgendwelche Unsicherheiten bei der Frage, ob ein Spiel-
raum besteht oder nicht, sollte Ziffer 1 als Postulat zur näheren Prüfung entgegengenommen wer-
den.  
Ziffer 2 wird auch vom Regierungsrat zur Annahme empfohlen. Wir stimmen dieser Ziffer in Form 
einer Motion zu. Allerdings möchten wir vor übertriebenen Wunschvorstellungen warnen. Wir kön-
nen nicht davon ausgehen, dass man unter dem Titel Verwandtenunterstützungspflicht je sehr we-
sentliche Beträge wird geltend machen können, denn das Problem ist das Verfahren. Es kann von 
den Verwaltungsbehörden nicht verfügt werden, sondern die öffentliche Hand muss dort einen or-
dentlichen Zivilprozess anstrengen. Die Sozialbehörden werden sich in Anbetracht des damit ver-
bundenen Prozess- und Kostenrisikos sehr wohl überlegen, ob sie solche Prozesse im grösseren 
Stil anstrengen wollen.  
Fazit: Vorbehaltlich der Erläuterungen des Justizdirektors müsste man das noch einmal vertieft prü-
fen. Ich könnte mir vorstellen, Ziffer 1 als Postulat zu überweisen. Die FDP ist auch mit der Über-
weisung von Ziffer 2 als Motion einverstanden.  
 
Hasim Sancar, Bern (Grüne). Der Regierungsrat informiert gut über die Ziffern 1 und 3, über die 
wir, weil sie nicht im Kompetenzbereich der Kantone liegen, nicht abstimmen können. Beziehungs-
weise würde es nichts ändern, wenn sie angenommen würden, da diese Materie in der Kompetenz 
des Bundes liegt. Es empfiehlt sich, Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen nicht zu vermischen, 
auch wenn ausnahmeweise Leute mit Ergänzungsleistungen zum Sozialdienst gehen müssen. Es 
ist schon so, wie der Motionär unter Ziffer 1 schreibt: Gewisse Leute müssen vom Sozialdienst un-
terstützt werden, aber das ist ein nationales Gesetz und auf kantonaler Ebene kann man da nichts 
machen. Das ist einfach so. Wenn man hier Änderungen machen möchte, müsste man eine Stan-
desinitiative einreichen und bei der EL etwas ändern. Die EL wird im Moment ja revidiert. 
Ziffer 2 der Motion wird die grüne Fraktion annehmen und findet, wie der Regierungsrat, die Beiträ-
ge für Verwandtenunterstützung zu hoch. Daher sollte der Regierungsrat die Zahlen genauer an-
schauen und prüfen, ob sie angepasst werden sollten und könnten. Wie viele Personen dann 
schlussendlich von einer Anpassung profitieren würden und welcher Aufwand hier nötig ist, muss 
natürlich auch berücksichtigt werden. Deshalb gilt hier besondere Aufmerksamkeit.  
Die grüne Fraktion akzeptiert nicht, dass Schenkungen, ein Übertrag oder der Kauf von Eigentum 
willentlich unter dem Verkehrswert erfolgen, damit die Unterstützung des Gemeinwesens zum Zug 
kommt. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass dies mit einer reduzierten Handänderungssteuer mög-
lich ist, und wir wissen ja, von wem uns diese geschenkt worden ist. 
 
Thomas Brönnimann, Mittelhäusern (glp). Grossratskollege Saxer hat das juristische Seziermes-
ser hervor genommen und uns aufgezeigt, dass es keine ganz einfache Sache ist. Die Regierung 
hat in der Antwort bereits darauf hingewiesen, dass es rechtlich eine heikle Sache ist. Doch hoffen 
wir, die grosse Fraktion hier in der Mitte überzeugen zu können, so, wie die FDP offenbar auch 
überzeugt werden konnte, diesen Vorstoss als Postulat zu überweisen. Die Frage ist wirklich sehr 
heikel. Wenn man sich vorstellt, man ist 60 oder 70 Jahre alt und die eigenen Kinder sind Sozialhil-
febezüger und dann muss man das Geld, das man gespart hat, den Kindern, beziehungsweise dem 
Fiskus geben, ist das ein unangenehmer Gedanke. Die Versuchung ist dann riesig, das Geld auf 
irgendeine Weise beiseite zu schaffen. Wenn wir das ändern wollen, ist hier der falsche Ort dafür. 
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Dann muss das Bundeshaus wieder entscheiden. Im Moment ist der Bund dabei die Pflichtteile zu 
lockern. Ein wahres, liberales und zeitgemässes Erbrecht würde für den Erblasser eine grössere 
Verfügungsfreiheit vorsehen. Doch solange es so ist, muss das Kind, wenn es Schulden hat und 
wenn es erbt, genau wie bei einem Lotteriegewinn die Schulden der Sozialhilfe zurück bezahlen. Ich 
hoffe, wir können für Ziffer 1 als Postulat eine Mehrheit gewinnen. Wir hätten natürlich gerne auch 
ein Zeichen gesetzt, und zwar nicht im Sinne eines Seziermessers, sondern eher im Sinne eines 
Holzhammers. Wir hätten dieses heisse Eisen gerne angepackt. Ich persönlich könnte mit einem 
Postulat leben. Ich bin froh, wenn Ziffer 2 überwiesen wird. Ich bin jetzt gespannt auf die nachfol-
genden Sprecher. 
 
Vania Kohli, Bern (BDP). Wir sind froh über den Rückzug von Ziffer 3, wir hätten sie nämlich abge-
lehnt. Jetzt zu den verbleibenden Ziffern 1 und 2: Im Gegensatz zur FDP sind wir der Meinung, dass 
Ziffer 1 vom Bundesrecht vorgegeben ist und der Spielraum des Kantons bei der Legiferierung hier 
in der Tat nur sehr klein ist, wenn überhaupt einer besteht. Die BDP lehnt also Ziffer 1 als Motion 
und auch als Postulat einstimmig ab. Zu Ziffer 2: Ja, der Kanton Bern könnte diesen Vorbezug in 
der Tat strenger regeln. Die BDP-Fraktion ist sich des Problems bewusst. Allerdings handelt es sich 
um ein systemimmanentes Problem, das im Gegensatz zu der vorgeschlagenen Pflästerlipolitik 
eigentlich an den Wurzeln angepackt und anders geregelt werden sollte. Hinzu käme der grosse 
Aufwand für die Gemeinden, bis sie dann die Gelder eingetrieben hätten. Auch wenn diese Ziffer in 
ein Postulat gewandelt würde, würde sie grossmehrheitlich abgelehnt. 
 
Patrick Freudiger, Langenthal (SVP). Noch als Grundsatz – man hat uns vorhin das eigene Par-
teiprogramm um die Ohren geschlagen: Nach Auffassung der SVP müssen Einsparungen bei der 
Sozialhilfe primär dort stattfinden, wo sich die Ausgaben befinden. Man müsste also dafür besorgt 
sein, die Ausgaben zu verringern, namentlich auch im Bereich des Sozialmissbrauchs, aber eben 
auch im Bereich des Sozialgebrauchs. Wir sind nicht vorbehaltlos dafür, neues Geld hereinzuholen, 
statt die bestehenden Ausgaben zu reduzieren; das hat zumindest nicht Priorität. Wichtig ist es, die 
Ausgaben zu reduzieren. Soviel zum Grundsatz, doch wir wollen nicht nur über Grundsätze spre-
chen, sondern auch über das Konkrete. 
Bei Ziffer 1 überzeugen die Ausführungen der Regierung. Es besteht ergänzungsleistungsrechtlich 
ein abgeschlossener Regelungskomplex. Dort können wir als Kanton nichts regeln. Das Thema 
Vermögensverzicht ist dort geregelt. Hierzu ein Beispiel: Wenn jemand eine Erbschaft bekommt und 
sie nicht annimmt, verzichtet er eben auf das Vermögen, und dann wird das ergänzungsleistungs-
rechtlich zumindest teilweise wie eine Einnahme behandelt. Wenn sich die Motionäre auf den Beg-
riff «Vermögensverzicht» fokussieren und gleichzeitig noch den Konnex zu den Ergänzungsleistun-
gen machen, fokussieren sie sich auf die Seite, wo jemand etwas bekommt und das nicht annimmt. 
Und hier hat der Kanton wirklich nichts zu regeln. Dies auch dann, wenn das alles etwas anders 
klingen sollte und selbst wenn es in der Begründung anders daherkommt. Wenn man diese Leute 
schärfer anpacken will, die Dinge veräussern und dann Sozialhilfegelder beanspruchen, ist das ein 
anderes Thema. Es ist nicht das Thema, das im Motionstext gefordert wird. Somit müsste man ent-
sprechend einen anderen Vorstoss einreichen. Es wäre falsch, hier grünes Licht zu geben für eine 
Forderung, wie sie aus dem Text nicht herauszulesen ist, die dann vielleicht so oder vielleicht doch 
nicht ganz so gemeint ist. Dazu bieten wir nicht Hand. Deshalb werden wir Ziffer 1 ablehnen. 
Zu Ziffer 2: Die Verwandtenunterstützung ist ein altbekanntes Thema und wird immer wieder disku-
tiert. Viele Leute fürchten sich vor diesem anonymen Regelungskomplex «Verwandtenunterstüt-
zung», der sie möglicherweise treffen könnte. Es ist unbestritten, Verwandtenunterstützung ist eine 
zivilrechtliche Streitigkeit. Das Gemeindewesen müsste sie also auf dem zivilrechtlichen Weg ein-
fordern. Es besteht eine bundesgerichtliche Rechtsprechung, die sagt, ab wann man Verwandten-
unterstützung einfordern kann. Auch gibt es SKOS-Richtlinien, die ja gesamtschweizerisch gelten. 
Namentlich die Sozialdemokraten berufen sich ja auch immer wieder auf diese Richtlinien und wei-
sen immer wieder darauf hin, dass sie für alle gelten und man auf keinen Fall davon abweichen soll. 
Somit taucht für uns in der SVP halt dann schon das eine oder andere Fragezeichen auf. Hat der 
Kanton wirklich die Möglichkeit, entgegen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und entgegen 
der SKOS-Richtlinien eine Verwandtenunterstützung in viel grösserem Mass einzufordern, als dies 
eigentlich im zivilrechtlichen Bereich vorgesehen ist? Eine generelle Erweiterung der Verwandten-
unterstützungspflicht, jetzt unabhängig von der kompetenzrechtlichen Frage, kann einzelfallgerecht 
nicht immer das Richtige sein. Wir stellen überhaupt nicht in Abrede, dass es Einzelfälle gibt, in de-
nen man die Verwandten stärker zur Kasse bitten sollte. Aber hier geht es darum, generell die 
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Messlatte zu senken und eine generelle Kurskorrektur vorzunehmen, soweit dies überhaupt möglich 
ist. Dazu können wir nicht Hand bieten. Deshalb wird die SVP ebenfalls Ziffer 2 in dieser Pauschali-
tät als Motion ablehnen. Einzelne werden bei einem Postulat mitmachen, eine Motion wird aber bei 
der SVP keinerlei Unterstützung finden. 
 
Patric Bhend, Steffisburg (SP). Ich habe bisher viel Theoretisches zu diesem Vorstoss gehört. Ich 
erhielt den Eindruck, Thomas Brönnimann habe seine eigene Motion wohl nicht ganz verstanden, 
deshalb bringe ich Ihnen jetzt ein Beispiel, das aufzeigt, was gemeint ist und wo das Stossende der 
Problematik liegt. Ich bin Geschäftsführer von Solina, einer Langzeitpflegeinstitution. Vor einiger 
Zeit ist bei uns eine vermögende Frau eingetreten. Sie hat ihre Rechnungen immer schön bezahlt, 
aber auf einmal wurden diese Rechnungen nicht mehr bezahlt. Bei uns entstand eine Lücke von 
10 000 Franken, es dauerte rund zwei Monate bis wir das merkten. Wir wendeten uns an die Sozi-
aldienste und es zeigte sich, dass die Frau kein Vermögen mehr hatte, da sie es an ihre Nachkom-
men vorvererbte. Es ist also plötzlich nichts mehr da. Die Ergänzungsleistungen bezahlen nichts 
mehr, denn sie sagen zu Recht, diese Frau habe ein Vermögen gehabt, das bei der Berechnung 
angerechnet wird, also bekomme sie keine Ergänzungsleistungen mehr. Und was passiert jetzt? 
Jetzt muss die Sozialhilfe einspringen, obwohl das Vermögen an die Nachkommen vorvererbt oder 
verschenkt worden ist. Da das Einkommen der Nachkommen nicht so gross ist, können die Sozial-
dienste dieses Geld nicht zurückfordern. Die Sozialdienste bezahlen jetzt also jeden Monat rund 
5000 Franken, also eigentlich den Selbstzahleranteil, für diese Person an unsere Institution, obwohl 
diese Frau mehr als 1 Mio. Franken Vermögen hatte und das jetzt einfach ihren Nachkommen ge-
geben hat. Um dieses Problem geht es, um dieses stossende Problem.  
Die Ausführungen von Patrick Freudiger in Bezug auf den Vermögensverzicht stammen ein biss-
chen aus dem Tierbuch, excusez. Hier geht es doch darum, eine Lösung für ein stossendes Prob-
lem zu finden. Hier wird die Sozialhilfe beigezogen um ein Problem zu lösen, das eigentlich nicht 
Sache der Öffentlichkeit wäre. Die Gelder sind da, um bei Engpässen eingesetzt zu werden. Ich 
persönlich finde zudem, man sollte während seines Lebens auch etwas sparen. Es gibt bei den al-
ten Leuten Unterschiede: Es gibt Leute, die gearbeitet haben und gespart haben, und dann gibt es 
die anderen. Aber es kann doch nicht sein, dass man das Vermögen, das man angehäuft hat, bei-
seiteschafft und dann soll der Staat schauen. Deshalb erstaunen mich die Parteien, die diesen Vor-
stoss gar nicht unterstützen und nicht bereit sind, eine Lösung zu finden, ja, nicht einmal ein Postu-
lat zu unterstützen. Es geht darum, den Spielraum des Kantons und des Vermögensverzichts zu 
klären. Es geht nicht darum, dass jemand, der sozialhilfebedürftig ist, eine Schenkung nicht anneh-
men will. Vielmehr geht es darum, dass die Ergänzungsleistung die Schenkung oder die Vorverer-
bung an die Nachkommen als Vermögensverzicht bezeichnen kann. Darum geht es. Hier muss man 
doch den Spielraum, auch wenn er gering ist, ausschöpfen. Deshalb hoffe ich, dass die Motionäre 
den Vorstoss in ein Postulat wandeln. So kann man prüfen was Sache ist. So kann man auch bei 
Ziffer 2, wo der Kanton gewisse Möglichkeiten hat, möglichst weit gehen, damit der Staat und die 
öffentliche Hand die Gelder, die eigentlich nicht eingesetzt werden müssten, nicht einsetzen muss. 
Hier sollten die bereits vorhandenen Möglichkeiten ausgeschöpft werden.  
Weil es sich um ein grundlegendes Problem handelt, braucht es dann wahrscheinlich noch eine 
Standesinitiative, mit der wir die Damen und Herren auf Bundesebene auf dieses Problem aufmerk-
sam machen, das schlussendlich den Gemeinden und aufgrund des Lastenausgleichs auch dem 
Kanton anhaftet. Die Sozialdienste bezahlen hohe Beiträge und es handelt sich nicht nur um Einzel-
fälle. Es steckt eine Systematik dahinter, die unsere Sozialhilfe verteuert und denjenigen Personen 
Geld zukommen lässt, die es eigentlich gar nicht nötig haben. Diese Institution ist nicht dafür ge-
dacht. Und ich wehre mich gegen Sozialmissbrauch in diesem Punkt genauso, wie ich mich auch 
immer wieder gegen Sozialmissbrauch wehre von Leuten, die Sozialhilfe beziehen, es aber eigent-
lich gar nicht nötig hätten. Ich hoffe auf die Unterstützung eines Postulats und, wenn der Vorstoss 
nicht gewandelt wird, auf die Unterstützung einer Motion. 
 
Daniel Beutler, Gwatt (EDU). Ich habe gezögert mich einzutragen, weil ich bei dieser Frage sehr 
befangen bin. Ich spreche hier frei und habe keinen Zettel vor mir. Ich habe mich gestern dummer-
weise geoutet, dass ich einen Mercedes fahre. Das war ein Fehler. Heute oute ich mich, dass ich 
von meiner Mutter ein Haus überschrieben bekommen habe und mich eben genau in dieser Situati-
on befinde. Sie ist noch knapp selbstständig und lebt als 86-Jährige immer noch in der eigenen 
Wohnung. Der Übertritt in das Pflegeheim steht aber jeden Moment an. Wir unterstützen die Ziffer 
2, denn die Werte sind sehr hoch angesetzt. Aber das Ganze muss mit Augenmass geschehen. Vor 



 

Märzsession 2016 2015.RRGR.897 8 

CONVERT_19824d666e0243ca9647e2455cebdbe3 04.04.2016 

allem darf nicht passieren, dass das Geschäft oder die Firma aufgegeben oder verkauft werden 
muss, um den Unterhalt zu gewährleisten, wenn ein Geschäft oder eine Firma überschrieben wird. 
Für mich und meine Familie ist klar, dass wir meine Mutter so weit wie möglich unterstützen. Wir 
sind auch bereit Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Aber ab einem gewissen Punkt ist einfach 
dieses Augenmass gefragt. Wegen dem Bundesrecht werden wir Ziffer 1 ablehnen. Ziffer 2 werden 
wir, wie erwähnt, unterstützen. 
 
Präsident. Damit kommen wir zu den Einzelvoten. 
 
Samuel Leuenberger, Trubschachen (BDP). Nach dieser Diskussion habe ich den Eindruck, es 
werde an der Thematik vorbei diskutiert. Die höhere Sozialhilfequote wegen den Personen, die vor-
gängig ihr Vermögen verschenken, ist eigentlich nur ein Symptom der eigentlich verfehlten Sozial-
politik auf Bundesebene. Lassen Sie mich etwas ausholen: Vor Jahrzehnten wurde in der Schweiz 
noch die Politik der Stärkung der Eigenverantwortung verfolgt. Man forderte die Leute auf, Geld auf 
die Seite zu legen, damit sie im Alter Geld haben um davon zu leben. Man forderte sie aber auch 
auf, allenfalls Geld für die Kinder als Startbatzen auf die Seite zu legen. Die Politik auf Bundesebe-
ne hat dazu geführt, dass man die Eigenverantwortung des Alterssparens von den Leuten wegge-
nommen hat. Dazu gehört das Zwangssparen unter BVG, dazu gehören aber auch die Ausführun-
gen, wie die Ergänzungsleistungen ausgerichtet werden. Das grosse Problem ist eigentlich die Aus-
richtung der Ergänzungsleistungen: Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass jemand, der ein Le-
ben lang seine Steuern spart und bescheiden und anständig lebt, nicht viel braucht, keinen über-
schwänglichen Lebenswandel führt, keine teuren Autos hat und keine teuren Ferien macht, im Alter 
seine Ausgaben selber bestreiten muss. Er muss also sein Familienvermögen brauchen, um seinen 
Heimaufenthalt zu finanzieren. Wer aber sein Leben lang auf grossem Fuss lebt, schöne Reisen 
macht, das Geld, das er verdient hat, braucht, nicht viel auf die Seite legt, hat genau die gleiche 
Alterspflege und Altersvorsorge, aber in diesem Fall wird sie von den Ergänzungsleistungen oder 
schlussendlich vom Staat bezahlt. Das Problem sind also diese Unterschiede innerhalb der Gesell-
schaft. Es gibt sehr viele Leute, die das merken und es nicht richtig finden. Also versuchen sie, ihr 
Vermögen früh genug an die Nachkommen weiterzugeben, damit die Kinder mit ihrer Familie ein 
Startkapital haben. Sie versuchen also, das Geld wegzugeben, denn schlussendlich bezahlt es ja 
dann doch der Staat. Das meine ich mit der verfehlten Sozialpolitik auf Bundesebene. Denn sie hat 
eigentlich die Konsequenz, dass die Leute bemüht sind, ihr Vermögen wegzugeben. Das dürfen Sie 
nicht verurteilen, denn jeder schaut immer, dass es für ihn selber möglichst gut funktioniert. Wenn 
der Staat die Alterspflege finanziert, sobald man kein Geld mehr hat, wird man halt seine Vermö-
genssituation so einrichten, dass man davon möglichst viel beiseiteschaffen kann. Dieser Vorstoss 
nützt überhaupt nichts. Er ist nur eine Symptombekämpfung im Kanton Bern. Herr Kollege Müller, 
Sie müssen viel eher versuchen, die verfehlte Sozialpolitik auf Bundesebene mit den Ergänzungs-
leistungen zu korrigieren. Dann bekommen wir das wieder in Griff. 
 
Präsident. Das waren jetzt auf die Sekunde genau 3 Minuten. 
 
Simone Machado Rebmann, Bern (Grüne). Liebe Motionärin, liebe Motionäre, ich verstehe Ihr 
Anliegen und ich verstehe auch die Problematik. Ich habe aber bisher keinen Lösungsvorschlag von 
Ihnen gehört, den ich verstehen würde und den ich unterstützen könnte. Hier besteht kein Spiel-
raum, weil es sich in beiden Bereichen, also bei den Ergänzungsleistungen und bei der Verwand-
tenunterstützungspflicht, um Bundesrecht handelt. Das Beispiel von Patrick Bhend ist nicht geeig-
net, denn man kann das Geld wieder holen, wenn jemand 1 Mio. Franken beiseiteschafft, und zwar 
auf dem Weg des Zivilrechts. Leider kann ich diese Motion nicht unterstützen, auch nicht als Postu-
lat. 
 
Ursula E. Brunner, Hinterkappelen (SP). Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich zu diesem Thema 
noch äussere, aber jetzt muss ich doch noch ans Rednerpult treten. Unser Sozialverwalter in der 
Gemeinde Wohlen mit rund 9500 Einwohnenden sagt seit Jahren, dass es sich dabei um ein Prob-
lem handelt, mit dem er jährlich mehrmals konfrontiert wird. Es geht tatsächlich um Häuser mit ei-
nem Wert von 1 Mio. Franken oder mehr. Und man kann nichts machen, auch wenn das für uns 
unvorstellbar ist. Zu Samuel Leuenberger: Genau deine Worte gebrauchte mein Vater, um mir zu 
erklären, warum es in unserem Land richtig ist, wenn vermögende Leute Schwarzgeld haben, näm-
lich damit sie dem Staat sicher nie auf der Tasche liegen müssen. Das Ganze ist doch einfach pa-
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radox, und ich bitte Sie wirklich, jetzt einmal zur Kenntnis zu nehmen, dass sowohl das Verschen-
ken von Vermögen als auch das beiseitelegen von Schwarzgeld ein Teil unseres Systems ist, das 
funktioniert. Hier helfen die Banken mit, hier helfen die Notare mit und deshalb geht es wirklich dar-
um, diese Motion zu unterstützen. 
 
Präsident. Herr Brönnimann hat vorhin als Fraktionssprecher gesprochen, jetzt hat der als Mitmoti-
onär nochmals 3 Minuten zur Verfügung. 
 
Thomas Brönnimann, Mittelhäusern (glp). Ich bedanke mich bei der Grossratskollegin Machado 
für die juristische Belehrung. Ich bitte sie aber, dann einfach auch bei ihren eigenen Vorstössen 
diese hohe Messlatte anzusetzen, wenn es um Bundesrecht geht. Auch bedanke ich mich beim 
Grossratskollega Bhend für die juristische Belehrung. Ich bin selber ja auch Jurist, deshalb bin ich 
es gewohnt, dass Juristen Juristen belehren. Ich bin mir durchaus bewusst, und Regierungsrat 
Neuhaus wird es dann sicher auch noch sagen: Aufgrund des Bundesrechts funktioniert das nicht. 
Ich gebe das zu. Aber wir sind ja nicht Juristen hier im Saal, wir sind nicht Richter, sondern wir sind 
Politiker. Wir wollen also auf einen Missstand hinweisen. Und das ist uns schon ziemlich erfolgreich 
gelungen. 
Noch etwas zu Grossratskollege Leuenberger: Die Aussage, wonach die Leute des Mittelstandes 
ihr Geld auf Kreuzfahrten und so weiter verjubeln und dann Ergänzungsleistungen beziehen, ist 
wieder einmal so ein Mythos. Das ist ein Mythos, diese Zahlen möchte ich zuerst einmal sehen. 
Warum brauchen immer mehr Leute Ergänzungsleistungen? Dafür gibt es hauptsächlich zwei 
Gründe: Erstens werden die Jahrgänge, die ins Rentenalter kommen, immer grösser. Das ist ein 
rein demographischer Effekt, das hat nichts mit dem System zu tun. Der zweite Grund sollte uns 
auch als Grossräte zu denken geben: In diesem Land kann man mit der AHV, also auch mit der 
maximalen AHV, wenn man während des ganzen Lebens gearbeitet und Beiträge bezahlt hat, nicht 
mehr leben. Wenn wir wirklich erreichen wollen, dass die Leute nicht mehr auf Kosten der anderen 
leben können – Herr Haas gibt mir da schon wieder ein paar Tipps –, müssen wir eben diese 
Zwangsabgaben einkassieren, und zwar während der Zeit, in der man arbeitet. Entweder bei der 
AHV, indem die Gebühren erhöht werden, oder noch besser, indem wir die Beiträge beim BVG er-
höhen. Aber da würde Herr Haas wohl nicht mitmachen. Denn die Gelder, die wir beim BVG ein-
kassiert haben, sind zweckgebunden, und diese kann niemand auf einer Kreuzfahrt verjubeln. Auf 
die Thematik des Vorbezugs des BVG gehe ich jetzt nicht ein, denn das würde den Rahmen spren-
gen. 
 
Präsident. Sie machen es mir wirklich schwer, und zwar nicht wegen den Inhalten, die Sie vortra-
gen. Aber zum Teil sprechen Sie unanständig kurz und dann geht es wieder viel länger als wir ge-
plant haben. Das weitere Programm ist somit sehr schwierig abzuschätzen. Gemäss dem aktuellen 
Plan wird die Session am Montag weitergeführt. Aber wenn Sie bei den folgenden Kreditgeschäften 
nur total 2 Minuten brauchen, reicht die Zeit dann plötzlich nur für ein oder zwei Geschäfte nicht 
mehr aus. Die Planung ist im Moment sehr schwierig, deshalb kann noch nicht sagen, wo wir am 
Schluss landen werden. Aber klar ist, wir gehen jetzt essen (Heiterkeit). Ich wünsche Ihnen einen 
guten Appetit. 
 
 
Hier werden die Beratungen unterbrochen. 
 
Schluss der Sitzung um 11.45 Uhr. 
 
Die Redaktorinnen: 
Dorothea Richner (d) 
Catherine Graf Lutz (f) 
 
  

 

 

 

  


